
Abiturprüfung:
1. Fach des fachlichen Schwerpunktes 
2. Deutsch
3. Mathematik
4. Englisch

1) Im Rahmen der erlassenen Vorgaben / Richtlinien und Lehrpläne, entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz über die Auslegung des fachlichen Schwerpunktes. 

2) In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung wird der Stundenanteil der Wirtschafts-
lehre den  Fächern des fachlichen Schwerpunktes zugerechnet.

3) Für Schülerinnen und Schüler, die zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife die
zweite Fremdsprache fortsetzen wollen, ist ein entsprechendes Angebot  von 160 Stun-
den vorzusehen.
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Lernbereiche/Fächer: Jahresstunden

Berufsbezogener Lernbereich
Fächer des fachlichen Schwerpunktes1) 240

Mathematik 200

Biologie oder Chemie oder Physik 80

Wirtschaftslehre2) 80
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Berufsübergreifender Lernbereich
Deutsch 240

Gesellschaftslehre mit Geschichte 80

Religionslehre 40
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Differenzierungsbereich3) 240

Gesamtstundenzahl 1440



1.  Abschn i t t
A l lgemeine  Bes t immungen

§ 1
Qualifikationen und Abschlüsse

(1) Die Bildungsgänge der Fachschule dienen der beruflichen Weiterbil-
dung und bauen auf der beruflichen Erstausbildung und Berufserfahrun-
gen auf (postsekundare Ausbildung).  
(2) Fachschulen führen zu staatlichen Abschlüssen und zu Teilabschlüs-
sen der beruflichen Weiterbildung. Die Ausbildung soll Absolventinnen und
Absolventen befähigen, Führungsaufgaben in Betrieben, Unternehmen,
Verwaltungen und anderen Einrichtungen zu übernehmen.
(3) Fachschulen leisten einen Beitrag zur Vorbereitung auf die unterneh-
merische Selbstständigkeit.
(4) Die Fachrichtungen des Fachbereiches Sozialwesen befähigen insbe-
sondere zu selbstständiger und eigenverantwortlicher Erziehungs-, Bil-
dungs-, Betreuungs- und Förderarbeit. Sie vermitteln die Kenntnisse und
Fähigkeiten, Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu
fördern, auf schulisches Lernen vorzubereiten sowie selbstständiges und
verantwortliches Handeln  anzuregen und zu unterstützen.
(5) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann zulassen, dass durch ergän-
zende Lernangebote die Möglichkeit eröffnet wird, weitere Qualifikationen
und Abschlüsse zu erwerben.
(6) Der Abschluss der Fachschule kann von der zuständigen Stelle ganz
oder in Teilen auf die Meisterprüfung angerechnet werden. 
(7) Fachschulen ermöglichen den Erwerb der Fachhochschulreife, wenn
der Bildungsgang mindestens 2.400 Unterrichtsstunden umfasst.

§ 2
Aufbau der Fachschule 

(1) Die Fachschule umfasst
1. Bildungsgänge mit mindestens 1.200 Unterrichtsstunden in den Fach-

bereichen Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft, Wirtschaft
und in der Fachrichtung Motopädie des Fachbereiches Sozialwesen,

2. Bildungsgänge mit mindestens 1.800 Unterrichtsstunden in der Fach-
richtung Heilpädagogik des Fachbereiches Sozialwesen,

3. Bildungsgänge mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden in den Fach-
bereichen Agrarwirtschaft, Gestaltung, Ernährung und Hauswirtschaft,
Technik und Wirtschaft,

4. Bildungsgänge mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden Fachtheorie
und mindestens 1.200 Stunden Praxis in den Fachrichtungen Familien-
pflege, Heilerziehungspflege und Sozialpädagogik des Fachbereichs
Sozialwesen.

(2) Den Bildungsgängen nach Absatz 1 sind die Rahmenstundentafeln An-
lage E 1 bis Anlage E 3 zu Grunde zu legen. 

§ 3
Gliederung der Bildungsgänge

Die Fachschule gliedert sich in folgende Fachbereiche:
Agrarwirtschaft
Gestaltung
Ernährung und Hauswirtschaft
Sozialwesen
Technik
Wirtschaft

Die Fachbereiche gliedern sich in die Fachrichtungen entsprechend dem
3. Abschnitt. Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann Schwerpunkte als
arbeitsmarktrelevante Untergliederungen einer Fachrichtung vorsehen,
die sich durch eigenständige Handlungsfelder von den anderen Schwer-
punkten derselben Fachrichtung unterscheiden.

§ 4
Organisation der Bildungsgänge

(1) Die Bildungsgänge der Fachschule können in zeitlich unterschiedlichen
Unterrichtsorganisationsformen angeboten werden.
(2) Der Unterricht in den Bildungsgängen der Fachschule ist in den fach-
richtungsübergreifenden Lernbereich, den fachrichtungsbezogenen Lern-
bereich und den Differenzierungsbereich gegliedert.
(3) Von den Unterrichtsstunden des fachrichtungsübergreifenden und des
fachrichtungsbezogenen Lernbereichs können nach Maßgabe der Richtli-
nien und Lehrpläne bis zu 20 v.H., jedoch nicht mehr als 480 Unterrichts-
stunden, als betreute und durch Lehrkräfte vor- und nachbereitete andere
Lernformen (Selbstlernphasen) organisiert werden.
(4) Bereits in anderen Bildungsgängen erworbene berufliche Qualifikatio-
nen können auf die im Bildungsgang angestrebte Gesamtqualifikation an-
gerechnet werden. Die Anerkennung erfolgt durch die Schulleitung.
(5) Der Abschluss einer Fachschule mit mindestens 2.400 Unterrichtsstun-
den kann auf die Ausbildung in einer zweiten 2.400 Unterrichtsstunden
umfassenden Fachrichtung des Fachbereichs mit bis zu 1.200 Unterrichts-
stunden angerechnet werden. 

§ 5
Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen

(1) In die Fachschule wird aufgenommen, wer mindestens
1. den Abschluss der Ausbildung in einem für die Zielsetzung der jeweili-

gen Fachrichtung einschlägigen Ausbildungsberuf nach dem Berufsbil-
dungsgesetz, der Handwerksordnung, dem Landes- oder Bundesrecht
und

2. den Berufsschulabschluss, soweit während der Berufsausbildung die
Pflicht zum Berufsschulbesuch bestand und

3. eine Berufstätigkeit im Ausbildungsberuf von mindestens einem Jahr,
die auch während der Fachschulausbildung abgeleistet werden kann,
nachweist. Die einjährige Berufstätigkeit wird in Fachschulen mit 2.400
Unterrichtsstunden und 1.200 Stunden Praxis in Form eines gelenkten
Praktikums während des Fachschulbildungsganges abgeleistet.

(2) In die Fachschule kann abweichend von Absatz 1 auch aufgenommen
werden, wer eine einschlägige Berufstätigkeit von mindestens fünf Jahren
nachweist. Auf die Berufstätigkeit kann der Besuch einer einschlägigen
Berufsfachschule angerechnet werden.
(3) Den Bildungsgang können auch Studierende besuchen, die sich in ei-
nem Berufsausbildungsverhältnis befinden, wenn der Unterricht in den be-
teiligten Bildungsgängen inhaltlich verknüpft wird. Die erforderliche Berufs-
tätigkeit muss bei der Zulassung zum Fachschulexamen nachgewiesen
werden (§ 9 Abs. 8).
(4) Ergänzende Aufnahmevoraussetzungen im 3. Abschnitt bleiben unbe-
rührt.

§ 6
Allgemein bildende Abschlüsse

(1) In Bildungsgängen mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden erwirbt
die oder der Studierende den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulrei-
fe) mit dem ersten Zeugnis nach 1.200 Unterrichtsstunden, sofern die Vor-
aussetzungen für die Versetzung vorliegen.
(2) Die Studierenden erwerben die Fachhochschulreife, wenn sie am Ende
eines Fachschulbildungsganges mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden
die Fachhochschulreife mit einer Prüfung nachweisen und den Fachschul-
bildungsgang erfolgreich abschließen.
(3) Die oder der Studierende teilt dem Berufskolleg nach einer Beratung
durch die Schulleitung zu Beginn des Bildungsganges mit, ob sie oder er
die Fachhochschulreife anstrebt. Das Berufskolleg richtet für diese Studie-
renden nach den Möglichkeiten des Berufskollegs gegebenenfalls ein er-
weitertes Unterrichtsangebot nach den Vorgaben der KMK-Rahmenver-
einbarung über den Erwerb der Fachhochschulreife in beruflichen Bil-
dungsgängen in der jeweils gültigen Fassung ein.

§ 7
Berufsbezeichnung

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Fachschule ist die Berechtigung ver-
bunden, die Berufsbezeichnung mit Angabe des Fachbereichs, der Fach-
richtung, gegebenenfalls des Schwerpunktes und dem Zusatz „Staatlich
geprüfte / Staatlich geprüfter“ oder „Staatlich anerkannte / Staatlich aner-
kannter“ zu führen.

2 .  Abschn i t t
Ordnung des  Fachschu lexamens

und der  Fachhochschu l re i feprü fung
§ 8

Fachschulexamen, Fachhochschulreifeprüfung
(1) Am Ende des Bildungsganges wird ein Fachschulexamen durchge-
führt, mit dem die in dem Bildungsgang erworbene Gesamtqualifikation
festgestellt wird. Das Ergebnis wird als Fachschulexamen ausgewiesen.
Das Fachschulexamen besteht aus einer schriftlichen Prüfung. Die schrift-
liche Prüfung kann durch mündliche Prüfungen ergänzt werden.
(2) Die Bildungsgangkonferenz legt für die Studierenden, die die Fach-
hochschulreife anstreben, zu Beginn des Bildungsganges fest, in welchem
der drei Bereiche
a) Deutsch/Kommunikation,
b) Fremdsprache oder
c) mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Bereich
die für das Studium an einer Fachhochschule erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten durch eine zusätzliche schriftliche Arbeit nachgewiesen
werden sollen. Die schriftliche Prüfung kann durch eine mündliche Prüfung
ergänzt werden. Die Festlegung des Bereiches wird den Studierenden in
der ersten Unterrichtswoche mitgeteilt. 

§ 9
Zulassung zum Fachschulexamen

und zur Fachhochschulreifeprüfung 
(1) Der allgemeine Prüfungsausschuss entscheidet in der Zulassungskon-
ferenz über die Zulassung zum Fachschulexamen und gegebenenfalls die
Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung.
(2) Der allgemeine Prüfungsausschuss stellt die Noten für alle Fächer auf
Grund der Leistungsnachweise fest. Die Note für das einzelne Fach wird
von der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer unter Berücksichtigung der Ge-
samtentwicklung der oder des Studierenden vorgeschlagen und ist auf
Verlangen eines Mitglieds des allgemeinen Prüfungsausschusses zu be-
gründen. 
(3) Zum Fachschulexamen wird zugelassen, wer in allen Fächern des Bil-
dungsganges mit Ausnahme des Differenzierungsbereiches mindestens
die Note „ausreichend“ oder in nur einem Fach die Note „mangelhaft“ er-
reicht hat. Der Notendurchschnitt muss mindestens 4,0 betragen. Im Falle
einer ungenügenden Leistung ist eine Zulassung ausgeschlossen. 
(4) Voraussetzungen für die Zulassung zur Fachhochschulreifeprüfung
sind:
1. Die Zulassung zur Abschlussprüfung nach Absatz 3 und
2. mindestens ausreichende Leistungen in den in den Lehrplänen ausge-

wiesenen Fächern, die zum Erwerb der Fachhochschulreife nachzu-
weisen sind. 



(5) Die in der Zulassungskonferenz festgestellten Noten werden den Prüf-
lingen am ersten Schultag nach der Zulassungskonferenz bekannt gege-
ben. Die Prüflinge sind über die Prüfungsbestimmungen zu informieren.
(6) Für Studierende, die nicht zugelassen werden, setzt der allgemeine
Prüfungsausschuss die Zeugnisnoten für alle Fächer fest. Das Fach-
schulexamen gilt als nicht bestanden. Der Beschluss ist der oder dem Stu-
dierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
(7) In den Bildungsgängen mit mindestens 1.800 Unterrichtsstunden sind
die Studierenden nach Bekanntgabe der Noten vom Unterricht befreit.
(8) Die erforderliche Berufstätigkeit in Bildungsgängen nach § 2 Abs.1
Nr. 3 muss in vollem Umfang nachgewiesen werden.

§ 10
Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung besteht aus drei Arbeiten unter Aufsicht. Eine
der drei Arbeiten kann durch eine Hausarbeit mit anschließender Präsen-
tation der Ergebnisse vor dem Fachprüfungsausschuss, dem die an der
Erarbeitung der Aufgabenstellung beteiligten Lehrkräfte angehören, er-
setzt werden. Über die Durchführung einer Hausarbeit entscheidet die Bil-
dungsgangkonferenz. Das Thema der Hausarbeit wird den Studierenden
am Tage nach der letzten schriftlichen Prüfung mitgeteilt. Für die Bearbei-
tung steht ihr oder ihm eine Woche zur Verfügung. Für die Präsentation der
Ergebnisse gelten die Bestimmungen für die mündliche Prüfung (§ 14). 
(2) Die Aufgabe für jede der Arbeiten muss sich aus den beruflichen Hand-
lungsfeldern ergeben und die Anforderungsbereiche Reproduktion, An-
wendung und Problemlösung beinhalten. Für jede Arbeit ist eine Note aus-
zuweisen.
(3) Die Dauer der schriftlichen Prüfung wird von der Bildungsgangkonfe-
renz festgelegt und beträgt für jede Prüfungsarbeit mindestens 120, höch-
stens 270 Minuten. Die Gesamtdauer der drei schriftlichen Prüfungsarbei-
ten darf 540 Minuten nicht unterschreiten und soll 600 Minuten nicht über-
steigen. 
(4) Die Dauer der schriftlichen Prüfung für den Nachweis der Fachhoch-
schulreife beträgt mindestens im Bereich Deutsch/Kommunikation 180 Mi-
nuten, im Bereich Fremdsprache 90 Minuten und im mathematisch-natur-
wissenschaftlich-technischen Bereich 120 Minuten.
(5) Die Schulleitung legt der oberen Schulaufsichtsbehörde spätestens
sechs Unterrichtswochen vor Beginn der schriftlichen Prüfung für jede Ar-
beit einen von Lehrkräften der Klasse ausgearbeiteten Aufgabenvorschlag
zugleich mit Terminvorschlägen für die einzelnen Prüfungsteile zur Geneh-
migung vor. Der Aufgabenvorschlag ist von der Schulleitung auf seine
Übereinstimmung mit den Prüfungsanforderungen vorzuprüfen. Die obere
Schulaufsichtsbehörde kann den Aufgabenvorschlag durch einen neuen
ersetzen lassen oder auch nach Beratung mit der Schulleitung abändern;
Entsprechendes gilt für die Terminvorschläge. Die obere Schulaufsichts-
behörde teilt der Schulleitung die Entscheidung schriftlich mit.

§ 11
Durchführung und Bewertung der schriftlichen Prüfung

(1) Die Prüflinge sind zu Beginn der Prüfung auf die Vorschriften der §§ 19
und 20 des Ersten Teils dieser Verordnung für die Abschlussprüfungen
hinzuweisen. Die Bekanntgabe ist in die Niederschrift aufzunehmen.
(2) Für die Arbeiten einschließlich der Entwürfe und Notizen darf nur von
dem Berufskolleg gekennzeichnetes Papier benutzt werden. Bei Abgabe
der Arbeit sind alle ausgegebenen Bögen zurückzugeben.
(3) Bei den Arbeiten dürfen nur die Hilfsmittel benutzt werden, die in den
Aufgabenvorschlägen angegeben sind.
(4) Lehrkräfte der Klasse korrigieren und begutachten die Arbeiten und be-
werten sie mit einer Note.
(5) Ist eine Arbeit nur von einer Lehrkraft korrigiert und begutachtet und mit
einer nicht ausreichenden Note bewertet worden, bestellt der Vorsitzende
des allgemeinen Prüfungsausschusses eine zweite Lehrkraft. Bei abwei-
chender Bewertung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss über
die Note.

§ 12
Praktische Prüfung

(1) Die Hausarbeit (§ 10 Abs. 1) kann durch eine praktische Prüfung er-
setzt werden. Die Dauer der praktischen Prüfung darf acht Zeitstunden
nicht überschreiten.
(2) Für das Verfahren gelten § 10 Abs. 2 und 5 sowie § 11 sinngemäß.

§ 13
Mündliche Prüfung

(1) Die mündliche Prüfung zum Erwerb des Fachschulexamens kann nur
zu den schriftlichen Arbeiten nach § 10 Abs. 1 stattfinden. Die mündliche
Prüfung findet auf Antrag der oder des Studierenden statt.
(2) Der Prüfling kann der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätestens am
zweiten Werktag nach Bekanntgabe der Noten für die schriftlichen Arbei-
ten bis zu zwei schriftliche Arbeiten benennen, zu denen sie oder er münd-
lich geprüft werden möchte. Die Meldung für die mündliche Prüfung muss
schriftlich erfolgen und ist verbindlich.
(3) Eine mündliche Prüfung wird nicht angesetzt oder nicht mehr durchge-
führt, wenn auf Grund der vorliegenden Ergebnisse ein Bestehen nicht
mehr möglich ist. Das Fachschulexamen gilt als nicht bestanden. Das Er-
gebnis ist dem Prüfling unter Angabe der Gründe von der Schulleiterin
oder dem Schulleiter schriftlich mitzuteilen.
(4) Die mündliche Prüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife kann nur
in dem schriftlichen Prüfungsbereich durchgeführt werden.

§ 14
Durchführung und Bewertung der mündlichen Prüfung

(1) Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt in der Regel 20 Minuten. Es
ist eine Vorbereitungszeit unter Aufsicht zu gewähren.
(2) Die mündliche Prüfung wird grundsätzlich von der Fachprüferin oder
dem Fachprüfer (§ 10 Abs. 1) durchgeführt.
(3) Die Fachprüferin oder der Fachprüfer (§ 10 Abs. 1) schlägt für die Lei-
stung in der mündlichen Prüfung eine Note vor; der Fachprüfungsaus-
schuss setzt die Note fest.

§ 15
Feststellung des Fachschulexamens

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Ab-
schlussnoten fest.
(2) In den schriftlichen Prüfungsarbeiten, die durch eine mündliche Prü-
fung ergänzt wurden, wird die Note der schriftlichen Leistung zweifach ge-
wichtet. Die Abschlussnote ist entsprechend dem ermittelten rechneri-
schen Wert durch Auf- oder Abrunden zu bilden. 
(3) Das Gesamtergebnis des Fachschulexamens lautet „bestanden“ oder
„nicht bestanden“.
(4) Das Fachschulexamen ist bestanden, wenn die Leistungen des Prüf-
lings in den Abschlussarbeiten in höchstens einer der drei Abschlussnoten
„mangelhaft“ sind und der erzielte Notendurchschnitt mindestens 4,0 be-
trägt.

§ 16
Feststellung der Fachhochschulreife

(1) Nach Abschluss der mündlichen Prüfungen setzt der allgemeine Prü-
fungsausschuss in der Abschlusskonferenz für jeden Prüfling die Ab-
schlussnoten in dem für die Fachhochschulreife maßgeblichen Prüfungs-
bereich fest.
(2) Die Abschlussnote wird aus der Note der schriftlichen Arbeit und gege-
benenfalls der Note der mündlichen Prüfung ermittelt. Die Note der schrift-
lichen Arbeit wird dabei zweifach gewichtet.
(3) In den übrigen Fächern werden die in der Zulassungskonferenz festge-
stellten Noten als Abschlussnoten übernommen.
(4) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Abschlussnote nach Ab-satz 2
mindestens „ausreichend“ ist und das Fachschulexamen bestanden wur-
de.
(5) Auf dem Abschlusszeugnis (Fachhochschulreifezeugnis) wird eine
Durchschnittsnote ausgewiesen, die sich aus dem arithmetischen Mittel
der Abschlussnoten der Fächer, die zur Vermittlung der Fachhochschulrei-
fe beitragen, und der Abschlussnote nach Absatz 2 ergibt. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle hinter dem Komma errechnet; es wird
nicht gerundet.
(6) Mit dem Zeugnis der Fachhochschulreife wird die Berechtigung zum
Studium an Fachhochschulen oder entsprechender Studiengänge an Ge-
samthochschulen erworben.

§ 17
Mitteilung des Prüfungsergebnisses

(1) Nach der Abschlusskonferenz sind dem Prüfling das Prüfungsergebnis
und die Abschlussnoten bekannt zu geben. Gegebenenfalls ist auf die
Möglichkeit der Nachprüfung oder der Wiederholung hinzuweisen. 
(2) In den Fachrichtungen Familienpflege, Sozialpädagogik und Heilerzie-
hungspflege wird das Abschlusszeugnis erst ausgehändigt, wenn die Stu-
dierenden die erforderliche Berufspraxis in vollem Umfang nachweisen.

§ 18
Externenprüfung

(1) Durch eine Externenprüfung kann das Fachschulexamen mit oder ohne
Fachhochschulreife erworben werden. Der Abschluss der Fachschule des
Sozialwesens, Fachrichtung Motopädie kann nicht durch eine Externen-
prüfung erworben werden.
(2) Zum Fachschulexamen wird zugelassen, wer die Aufnahmevorausset-
zungen gemäß § 5 erfüllt und in den letzten zwei Jahren keine Fachschule
besucht hat. Darüber hinaus müssen Vorbildung und Berufsweg erwarten
lassen, dass Kenntnisse und Fähigkeiten erlangt wurden, wie sie an einer
entsprechenden Fachschule vermittelt werden.
(3) Mit dem Fachschulexamen soll die Gesamtqualifikation im Sinne des
§ 8 festgestellt werden. Die Inhalte aller Fächer müssen in drei Arbeiten
berücksichtigt werden. Umfang und Anforderungen der Prüfungen müssen
denen der Fachschule entsprechen. Jede der vorgeschriebenen Arbeiten
besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil.
(4) Das Fachschulexamen ist bestanden, wenn die Leistungen in allen
Prüfungsteilen mindestens ausreichend sind.
(5) Wer das Fachschulexamen bestanden hat, wird zur Fachhochschulrei-
feprüfung zugelassen. Die Fachhochschulreifeprüfung besteht aus je einer
schriftlichen Arbeit in den Bereichen Deutsch/Kommunikation, Fremdspra-
che, Mathematik-Naturwissenschaft-Technik. Die Dauer der schriftlichen
Prüfungen beträgt mindestens im Bereich Deutsch/Kommunikation 180
Minuten, im Bereich Fremdsprache 90 Minuten und im mathematisch-na-
turwissenschaftlich-technischen Bereich 120 Minuten.
(6) Im Übrigen richtet sich die Externenprüfung nach der Allgemeinen Ex-
ternen-Prüfungsordnung für Bildungsgänge des Berufskollegs.



3.  Abschn i t t
Fachbere iche

1.  Unterabschn i t t
Agrarw i r t schaf t

§ 19
Fachrichtungen

(1) Die Bildungsgänge der Fachschule für Agrarwirtschaft mit min-destens
1.200 Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen angeboten:

Floristik
Forstwirtschaft, Stufe I 
Gartenbau, Stufe I
Gartenbau, Stufe II
Landwirtschaft, Stufe I (Landwirtschaftsschule)
Landwirtschaft, Stufe II (Höhere Landbauschule)

(2) Die Bildungsgänge der Fachschule für Agrarwirtschaft mit mindestens
2.400 Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen angeboten:

Forstwirtschaft
Gartenbau
Landwirtschaft
Milch- und Molkereiwirtschaft

(3) Für die Aufnahme in eine Fachschule für Agrarwirtschaft der Stufe II ist
der Abschluss der Stufe I in der entsprechenden Fachrichtung nachzuwei-
sen. Der Abschluss der Stufe I wird auch auf den Besuch einer Fachschule
für Agrarwirtschaft mit mindestens 2.400 Unterrichtsstunden in derselben
Fachrichtung angerechnet.

§ 20
Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen (Stufe I)

Das Fachschulexamen für die Fachschulen mit mindestens 1.200 Unter-
richtsstunden der Stufe I umfasst zwei schriftliche Arbeiten; die Gesamt-
dauer der schriftlichen Arbeiten darf 360 Minuten nicht unterschreiten.

§ 21
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Agrarwirtschaft der Stu-
fe I berechtigt zu der  Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Wirtschafte-
rin/Staatlich geprüfter Wirtschafter“ mit Angabe der Fachrichtung und ge-
gebenenfalls des Schwerpunktes. Der erfolgreiche Abschluss der Fach-
schule für Agrarwirtschaft der Fachrichtungen Gartenbau und Landwirt-
schaft der Stufe II berechtigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte
Agrarbetriebswirtin/Staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt“. 
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Agrarwirtschaft mit min-
destens 2.400 Unterrichtsstunden berechtigt zu der Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin/Staatlich geprüfter Agrarbetriebs-
wirt“.

2 .  Unterabschn i t t
Ernährung und Hauswi r tschaf t

§ 22
Fachrichtungen

(1) In der Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft wird der Bildungs-
gang mit 1.200 Unterrichtsstunden in der Fachrichtung Großhaushalt an-
geboten (Stufe I). 
(2) Die Bildungsgänge der Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft
mit 2.400 Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen ange-
boten:

Großhaushalt
Hotel und Gaststätten

(3) Wer die Ausbildung in der Fachschule für Ernährung und Hauswirt-
schaft mit 1.200 Unterrichtsstunden erfolgreich abgeschlossen hat, kann in
die zweite Jahrgangstufe der Fachschule für Ernährung und Hauswirt-
schaft mit 2.400 Unterrichtsstunden, Fachrichtung Großhaushalt, aufge-
nommen werden.

§ 23
Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen (Stufe I)

Das Fachschulexamen der Fachschule für Ernährung und Hauswirtschaft
mit 1.200 Unterrichtsstunden umfasst zwei schriftliche Arbeiten. Die Ge-
samtdauer der schriftlichen Arbeiten darf 360 Minuten nicht unterschreiten.

§ 24
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Ernährung und Haus-
wirtschaft mit 1.200 Unterrichtsstunden berechtigt zu der  Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Wirtschafterin/Staatlich geprüfter Wirtschafter“
mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwerpunktes.
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Ernährung und Haus-
wirtschaft mit 2.400 Unterrichtsstunden berechtigt zu der Berufsbezeich-
nung „Staatlich geprüfte Betriebsleiterin/Staatlich geprüfter Betriebsleiter“
mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwerpunktes.

3 .  Unterabschn i t t
Ges ta l tung

§ 25
Fachrichtungen

Die Bildungsgänge der Fachschule für Gestaltung werden in folgenden
Fachrichtungen angeboten:

Edelmetallgestaltung
Farbe, Gestaltung, Werbung
Metallgestaltung
Mode
Werbegestaltung

§ 26
Berufsbezeichnung

Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Gestaltung berechtigt zu
der  Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Gestalterin/Staatlich geprüfter
Gestalter“ mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwer-
punktes. Abweichend davon lautet die Berufsbezeichnung in der Fachrich-
tung Mode „Staatlich geprüfte Modedesignerin/Staatlich geprüfter Mode-
designer“.

4 .  Unterabschn i t t
Soz ia lwesen

§ 27
Fachrichtungen

In dem Fachbereich Sozialwesen werden folgende Fachrichtungen ange-
boten:

Familienpflege
Heilerziehungspflege
Heilpädagogik 
Motopädie
Sozialpädagogik 

§ 28
Aufnahmevoraussetzungen

(1) Die Aufnahme in den Fachbereich Sozialwesen erfordert neben den all-
gemeinen Aufnahmevoraussetzungen (§ 5) den mittleren Schulabschluss
(Fachoberschulreife) und den Nachweis der persönlichen Eignung, der
durch die Vorlage eines Führungszeugnisses zu erbringen ist. Als ein-
schlägiger Ausbildungsberuf gilt jede Berufsausbildung, die der Weiterbil-
dung in einer der Fachrichtungen dienlich ist. Als gleichwertige Qualifizie-
rung wird das Bestehen der Prüfung zum Erwerb beruflicher Kenntnisse in
Bildungsgängen gemäß § 2 Abs. 2 der Anlage C im Berufsfeld Sozialwe-
sen anerkannt. Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt die verschiede-
nen Zugangsmöglichkeiten ergänzend durch Verwaltungsvorschriften. 
(2) Die Aufnahme in die Fachrichtung Motopädie erfordert neben den all-
gemeinen Aufnahmevoraussetzungen (§ 5)
1. eine abgeschlossene Fachausbildung im Sozial- und Gesundheitswe-

sen und eine psychomotorische, sportliche, rhythmische oder tänzeri-
sche Qualifikation und eine mindestens einjährige einschlägige Berufs-
praxis oder

2. den Abschluss als staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin oder staatlich
geprüfter Gymnastiklehrer oder den Hochschulabschluss als Sportleh-
rerin oder Sportlehrer und eine mindestens einjährige einschlägige Be-
rufspraxis. 

(3) In die Fachrichtung Heilpädagogik wird nur aufgenommen, wer
1. eine Fachschulausbildung im Fachbereich Sozialwesen bereits abge-

schlossen hat oder eine als gleichwertig anerkannte Qualifikation be-
sitzt und

2. eine mindestens einjährige einschlägige hauptberufliche Tätigkeit in
sozial- oder heilpädagogischen Einrichtungen nachweist.

§ 29
Besondere Bestimmungen zur Versetzung und zur Zulassung

zum Fachschulexamen
In den Fachrichtungen Familienpflege, Heilerziehungspflege und Sozial-
pädagogik ist die Versetzung und die Zulassung zum Fachschulexamen
nur möglich, wenn die Leistungen in der Praxis mindestens ausreichend
sind. Eine Nachprüfung ist ausgeschlossen.

§ 30
Besondere Bestimmungen für das Fachschulexamen

(1) In den Fachrichtungen Familienpflege, Heilerziehungspflege und Sozi-
alpädagogik besteht das Fachschulexamen aus einem theoretischen Prü-
fungsteil am Ende des vorwiegend theoretischen Ausbildungsabschnittes
und einem praktischen Prüfungsteil am Ende des Berufspraktikums.
(2) In den Fachrichtungen Heilpädagogik und Motopädie umfasst das
Fachschulexamen zwei schriftliche Arbeiten, deren Gesamtdauer 360 Mi-
nuten nicht unterschreiten darf.
(3) In der Fachrichtung Heilpädagogik findet zusätzlich ein Kolloquium
statt, in dem didaktisch-methodische Ansätze heilpädagogischen Han-
delns geprüft werden.

§ 31
Fachpraktischer Ausbildungsabschnitt

(Berufspraktikum) in den
Fachrichtungen Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege

(1) Das Berufspraktikum schließt sich in der Regel an den erfolgreich ab-
geschlossenen theoretischen Prüfungsteil an. Es dauert in der Regel zwölf
Monate und endet mit einer Prüfung in Form eines Kolloquiums. Das Be-
rufspraktikum kann auf Antrag auf bis zu sechs Monate verkürzt werden,
wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller bereits mindestens drei
Jahre in sozialpädagogischen Einrichtungen oder in Einrichtungen der Be-
hindertenhilfe mit Erfolg tätig war und während des fachtheoretischen Aus-
bildungsabschnittes und im Fachschulexamen mindestens befriedigende
Leistungen erbracht hat.



(2) Das Berufspraktikum ist an einer anerkannten sozialpädagogischen
Einrichtung für die Fachrichtung Sozialpädagogik oder Einrichtung der Be-
hindertenhilfe für die Fachrichtung Heilerziehungspflege unter Anleitung
einer Fachkraft mit Berufserfahrung abzuleisten. Die oder der Studierende
wählt mit Zustimmung der Schulleitung die Ausbildungsstätte.
(3) Die Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten sind nach einem in-
dividuellen Ausbildungsplan auszubilden, der mit dem Berufskolleg abzu-
stimmen ist. Im Rahmen des Ausbildungsplans wird auch festgelegt, wel-
che besondere Aufgabe im Rahmen des Berufspraktikums durchgeführt
werden soll.
(4) Das Berufspraktikum wird von dem Berufskolleg begleitet. Der praxis-
begleitende Unterricht wird in der Regel als Blockunterricht erteilt.

§ 32
Zulassung zur fachpraktischen Prüfung in den Fachrichtungen

Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege
(1) Über die Zulassung zur fachpraktischen Prüfung entscheidet der allge-
meine Prüfungsausschuss in der Zulassungskonferenz. Die Zulassung
wird erteilt, wenn die Leistungen während des Berufspraktikums mindes-
tens mit „ausreichend“ bewertet wurden.
(2) Ein nicht mindestens mit „ausreichend“ abgeschlossenes Berufsprakti-
kum kann wiederholt werden. Für die Wiederholung legt der allgemeine
Prüfungsausschuss einen Zeitraum von mindestens drei und höchstens
zwölf Monaten fest. Eine zweite Wiederholung ist in besonderen Ausnah-
mefällen mit Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde zulässig.

§ 33
Fachpraktische Prüfung in den Fachrichtungen 

Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege
(1) In der fachpraktischen Prüfung in Form des Kolloquiums soll der Nach-
weis erbracht werden, dass die in der Ausbildung vermittelten Qualifikatio-
nen in der Berufspraxis umgesetzt werden können. 
(2) Die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant teilt vier Wochen vor
dem Kolloquium der Schulleiterin oder dem Schulleiter schriftlich den The-
menbereich mit, der Gegenstand des Kolloquiums sein soll. Das Kolloqui-
um wird vom Fachprüfungsausschuss abgenommen, der ein Mitglied mit
der Gesprächsführung beauftragt. Das Kolloquium kann auch als Grup-
pengespräch durchgeführt werden.
(3) Fachkräfte aus den sozialpädagogischen Einrichtungen oder Einrich-
tungen der Behindertenhilfe sind mit beratender Stimme zugelassen.
(4) Das Ergebnis der fachpraktischen Prüfung wird durch eine Gesamtnote
festgestellt. Die Gesamtnote ergibt sich aus der Note für die berufsprakti-
schen Leistungen während des Berufspraktikums und der Note des Kollo-
quiums. Die Note für die berufspraktischen Leis-tungen zweifach gewich-
tet.
(5) Die fachpraktische Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtleistung mit
mindestens „ausreichend“ bewertet wird. Bei nicht bestandener fachprak-
tischer Prüfung entscheidet der allgemeine Prüfungsausschuss über Art
und Umfang der Wiederholung.

§ 34
Ergänzende Bestimmungen
zur Externenprüfung in den

Fachrichtungen Sozialpädagogik und Heilerziehungspflege
(1) Die Externenprüfung kann nur für den fachtheoretischen Ausbildungs-
abschnitt abgelegt werden.
(2) Die Externenprüfung besteht zusätzlich zu der fachtheoretischen aus
einer praktischen Prüfung, mit der die Inhalte der fachpraktischen Ausbil-
dung geprüft werden, die während der fachtheoretischen Ausbildungsab-
schnitte vermittelt werden.
(3) Voraussetzung für die Teilnahme an der schriftlichen und mündlichen
Prüfung ist eine mindestens ausreichende Leistung in der praktischen Prü-
fung. In der praktischen Prüfung ist eine umfassende Aufgabe aus der so-
zialpädagogischen oder heilerziehungspflegerischen Praxis zu planen, un-
ter Aufsicht durchzuführen und schriftlich zu reflektieren. Dabei soll der
Prüfling nachweisen, dass er selbstständig in der Erzieherarbeit oder
Heilerziehungspflegerarbeit tätig sein kann. Für die Durchführung der Auf-
gabe stehen sechs Werktage zur Verfügung. Die Aufgabenstellung und die
Beurteilung der praktischen Prüfung erfolgen durch den Fachprüfungsaus-
schuss. Die praktische Prüfung ist bestanden, wenn die Gesamtnote min-
destens „ausreichend“ ist. Dabei werden die Teilleistungen schriftliche Pla-
nung, praktische Durchführung und schriftliche Reflexion im Verhältnis
1:3:1 gewichtet.

§ 35
Ergänzende Bestimmungen

 für die Fachrichtung Familienpflege
Die Bestimmungen der §§ 31 bis 34 gelten entsprechend.

§ 36
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Motopädie berechtigt zu
der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Motopädin/Staatlich aner-
kannter Motopäde“.
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Heilpädagogik berechtigt
zu der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Heilpädagogin/Staatlich
anerkannter Heilpädagoge“.
(3) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Sozialpädagogik berech-
tigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich
anerkannter Erzieher“.

(4) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Heilerziehungspflege be-
rechtigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Heilerziehungs-
pflegerin/Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger“.
(5) Der erfolgreiche Abschluss der Fachrichtung Familienpflege berechtigt
zu der Berufsbezeichnung „Staatlich anerkannte Familienpflegerin/Staat-
lich anerkannter Familienpfleger“.

§ 36 a
Europaklausel

Dem Abschluss als „Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter
Erzieher“ stehen die ihm entsprechenden Abschlüsse gleich, die von An-
gehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder ei-
nes Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum in einem Mitgliedstaat oder Vertragsstaat mit einem Ausbildungs-
nachweis im Sinne der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992
über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befä-
higungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L
209 S. 25), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/19/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2001 (ABl. EG Nr. L 206 S.
1), erworben wurden.

5 .  Unterabschn i t t
Techn ik

§ 37
Fachrichtungen

Die Bildungsgänge der Fachschule für Technik werden in folgenden Fach-
richtungen angeboten:

Agrartechnik
Augenoptik
Baudenkmalpflege und Altbauerneuerung
Bautechnik
Bekleidungstechnik
Bergbautechnik
Biogentechnik
Chemietechnik
Druck- und Medientechnik
Elektrotechnik
Farb- und Lacktechnik
Feinwerktechnik
Galvanotechnik
Gebäudesystemtechnik
Gießereitechnik
Glastechnik
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Holztechnik
Informatik
Kältetechnik
Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
Korrosionsschutztechnik
Kraftfahrzeugtechnik
Kunststoff- und Kautschuktechnik
Lebensmitteltechnik
Luftfahrttechnik
Maschinenbautechnik
Mechatronik
Medien
Medizintechnik
Metallbautechnik
Museums- und Ausstellungstechnik
Sanitärtechnik
Spreng- und Sicherheitstechnik
Textiltechnik
Umweltschutztechnik
Vermessungstechnik
Werkstofftechnik

§ 38
Berufsbezeichnung

Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Technik berechtigt zu der
Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Technikerin/Staatlich geprüfter
Techniker“ mit Angabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwer-
punktes. Abweichend davon lautet die Berufsbezeichnung in der Fachrich-
tung Augenoptik „Staatlich geprüfte Augenoptikerin/Staatlich geprüfter Au-
genoptiker“, und in der Fachrichtung Informatik „Staatlich geprüfte Infor-
matikerin/Staatlich geprüfter Informatiker“.

6 .  Unterabschn i t t
Wi r tschaf t

§ 39
Fachrichtungen

(1) Der Bildungsgang der Fachschule für Wirtschaft mit mindestens 1.200
Unterrichtsstunden wird in der Fachrichtung Möbelhandel angeboten.
(2) Die Bildungsgänge der Fachschule für Wirtschaft mit mindestens 2.400
Unterrichtsstunden werden in folgenden Fachrichtungen angeboten:

Außenhandel
Betriebswirtschaft



Hotel- und Gaststättengewerbe
Informatik
Logistik
Marketing
Möbelhandel
Tourismus
Wohnungswirtschaft und Realkredit

§ 40
Aufnahmevoraussetzungen

Die Aufnahme in den Fachbereich Wirtschaft erfordert neben den allge-
meinen Aufnahmevoraussetzungen (§ 5) den mittleren Schulabschluss
(Fachoberschulreife).

§ 41
Besondere Vorschriften für das Fachschulexamen

Das Fachschulexamen für die Fachrichtung Möbelhandel mit mindestens
1.200 Unterrichtsstunden umfasst  zwei schriftliche Arbeiten; die Gesamt-
dauer der schriftlichen Arbeiten darf 360 Minuten nicht unterschreiten.

§ 42
Berufsbezeichnung

(1) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für  Wirtschaft der Fachrich-
tung Möbelhandel berechtigt zu der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte
Einrichtungsfachberaterin/Staatlich geprüfter Einrichtungsfachberater“,
gegebenenfalls mit Angabe des Schwerpunktes.
(2) Der erfolgreiche Abschluss der Fachschule für Wirtschaft mit mindes-
tens 2.400 Unterrichtsstunden berechtigt zu der Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Betriebswirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt“ mit An-
gabe der Fachrichtung und gegebenenfalls des Schwerpunktes. In der
Fachrichtung Betriebswirtschaft entfällt die Angabe der Fachrichtung. Ab-
weichend davon lautet die Berufsbezeichnung in der Fachrichtung Infor-
matik „Staatlich geprüfte Informatikerin/Staatlich geprüfter Informatiker“. 

Anlage E 1
Rahmenstundentafel

für die Fachschulen mit mindestens 1200 Unterrichtsstunden

Lernbereiche Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation
- Fremdsprache
- Politik/Gesellschaftslehre
- weitere Fächer des fachrichtungs-

übergreifenden Lernbereichs

200  –  300
mindestens   40

 mindestens   40
mindestens   40

0  –  140

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 900  –  1000

      -   davon Projektarbeit (80  –  160)
Differenzierungsbereich 0  –  100
Insgesamt  mindestens 1200

Anlage E 2
Rahmenstundentafel

für die Fachschulen mit mindestens 1800 Unterrichtsstunden

Lernbereiche Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation
- Fremdsprache
- Politik/Gesellschaftslehre

300  –  450
mindestens   60

 mindestens   60
mindestens   60

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 1350  –  1500

      -   davon Projektarbeit (120  –  240)
Differenzierungsbereich 0  –  150
Insgesamt  mindestens 1800

Anlage E 3
Rahmenstundentafel

für die Fachschulen mit mindestens 2400 Unterrichtsstunden

Lernbereiche Zeitrichtwerte
in Unterrichtsstunden

Fachrichtungsübergreifender Lernbereich
- Deutsch/Kommunikation 1,2)

- Fremdsprache 1,2)

- Politik/Gesellschaftslehre 1)

- weitere Fächer des fachrichtungs-
übergreifenden Lernbereichs

400  –  600
mindestens   80

 mindestens   80
mindestens   80

0  –  280

Fachrichtungsbezogener Lernbereich 1) 1800  –  2000

      -   davon Projektarbeit (160  –  320)

Differenzierungsbereich 1) 0  –  200

Insgesamt  mindestens 2400

1) Fächer zum Erwerb der Fachhochschulreife
2) Deutsch/Kommunikation und Fremdsprache müssen bei Erwerb der Fachhochschul-

reife im Umfang von zusammen mindestens 240 Unterrichtsstunden erteilt werden.“


